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Übersicht: Ungültige Stimmzettel bei der BR-Wahl 
 
Ungültig sind Stimmzettel,
-	die sich nicht in einem Wahlumschlag befinden,
-	die mit einem besonderen Merkmal versehen oder unterschrieben sind, sodass die Person des Wählers bekannt werden kann oder bekannt ist,
-	aus denen sich der Wille des Wählers nicht unzweifelhaft ergibt, z. B. weil der Wähler zwischen zwei vorgesehenen Stellen sein Kreuz setzt, sodass nicht zu erkennen ist, welche Liste er gewählt hat,
-	die besondere Angaben, Zusätze oder sonstige Änderungen enthalten, z. B. weil der Wähler den Namen von Arbeitnehmern aufschreibt, die nicht vorgeschlagen sind,
-	auf denen bei Listenwahl mehr als eine Vorschlagsliste oder bei Mehrheitswahl mehr Bewerber angekreuzt sind, als zu wählen waren,
-	wenn in einem Wahlumschlag mehrere gekennzeichnete Stimmzettel liegen, die nicht vollständig übereinstimmen. Stimmen sie überein, wird nur ein Stimmzettel gezählt (vgl. § 14 Abs. 2 WO).
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